
 

 

Wir über uns

 

Ausstellungsbedingungen 
 
Zu den einzelnen Ausstellungsklassen werden Katzen nur dann zugelassen, wenn ihr Alter bzw. ihr er-
worbener Titel sie zur Konkurrenz in der entsprechenden Klasse berechtigt. Für die offene Klasse muß 
die Katze am Ausstellungstag mindestes 10 Monate alt sein. Für einen Wurf, der mindestens 3 Jungtiere 
derselben Eltern enthalten muß, gilt das Alter von 10 - 16 Wochen. 

Der AusstellungsveranstaIter ist nicht verantwortlich für falsche Angaben des Ausstellers. Wir weisen Sie 
darauf hin, dass für die Anerkennung der Bewertungen die Richtlinien Ihres eigenen Vereins gelten. 

Ausländische Aussteller müssen beim Grenzübertritt auf die Bestimmungen beider Länder achten und 
den Gesundheitsbestimmungen Folge leisten. 

Alle Tiere müssen absolut gesund und frei von Parasiten (Flöhe, Läuse, Ohrmilben, Pilze etc.), sowie 
gegen Katzenseuche (Panleukopenie) und Katzenschnupfen geimpft sein. Ein zusätzlicher Impfschutz 
gegen Tollwut ist i.d.R. nur für Tiere notwendig, die aus dem Ausland anreisen. Maßgebend sind jedoch 
die Angaben auf der Meldebestätigung. 

Der Nachweis dieser Impfungen ist der Tierarztkontrolle unaufgefordert für jede Katze mittels ausgefüll-
tem, gültigem internationalem Impfpass vorzulegen. 

Für Würfe und Jungtiere von 10 bis 16 Wochen ist ein Gesundheitsattest, ausgestellt von Ihrem Tierarzt 
oder Amtstierarzt (siehe Meldebestätigung), notwendig. Das Gesundheitsattest darf nicht älter als 8 Tage 
sein. 

Können Sie die geforderten Impfpässe und Bescheinigungen beim Einlass nicht vorweisen, wird den 
Katzen die Teilnahme an der Ausstellung verwehrt. 

Werden Erkrankungen Pilzverdacht oder Parasitenbefall von der tierärztlichen Einlasskontrolle bei Katzen 
festgestellt, wird diesen ebenfalls die Teilnahme an der Ausstellung verwehrt. 

In beiden Fällen kann kein Erstattungsanspruch bezüglich Meldegebühr, Hotel-, Fahrtkosten oder sonsti-
ger Kosten beim Grand Prix - Verein für Rassekatzen e.V. geltend gemacht werden. Die Teilnahme er-
folgt stets auf eigenes Risiko. 

Bei Sitzplatzwunsch beachten Sie bitte, dass wir diesem nur dann nachkommen können, wenn die ge-
wünschten Käfignachbarn gleichzeitig mit Ihnen melden und eine gleichlange Verweildauer haben. Aus-
nahmen bilden hier Aussteller mit Katzen, für die eine Sondeshow veranstaltet wird, da diese zusammen 
in einem speziellen Karree platziert werden. 

Käfigwechsel auf der Ausstellung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Ausstellungsleitung und 
ist im Sekretariat anzumelden. 

Katzen, auch während der Ausstellung verkaufte, dürfen unter keinen Umständen vor dem offiziellen 
Ausstellungsende aus der Halle verbracht werden. Bei Zuwiderhandlung ist eine Strafe von 50,00 € zu 
entrichten. 

Wird vor, während oder nach einer Ausstellung eine Person (Richter, Aussteller oder Besucher etc.) 
durch eine Katze geschädigt (Biss- oder Kratzverletzungen sowie Beschädigung von Kleidung etc.) ist 
einzig und allein der Katzenhalter (Aussteller) dafür haftbar. Hier können keinerlei Ersatzansprüche an 
den Grand Prix e.V. gestellt werden. 

Für Schäden durch Ereignisse höherer Gewalt vor und während und nach der Ausstellung kann der 
Grand Prix e.V. nicht haftbar gemacht werden. 

Für den Fall des Ausbruchs der Haustiertollwut oder anderer Tierseuchen im Ausstellungsort, im jeweili-
gen Landkreis oder Bundesland, müssen wir uns vorbehalten, gemäß Anordnung des zuständigen Vete-
rinäramts, die Ausstellung kurzfristig und entschädigungslos abzusagen. 

Die Teilnahme an der Ausstellung erfolgt stets auf eigenes Risiko. Mit seiner Unterschrift erkennt 
der Aussteller die Ausstellungsbedingungen des Grand Prix - Verein für Rassekatzen e.V. an und 
bestätigt gleichzeitig damit die Richtigkeit seiner Angaben auf dem Meldeformular. 

Sollte es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, ist der Gerichtsstand für beide Teile Esslingen a.N. 

Der Aussteller gibt mit seiner Unterschrift sein Einverständnis, dass seine Daten 
gespeichert, für Ausstellungszwecke verarbeitet und teilweise (z.B. Name, Woh-
nort, Verein) im Ausstellungskatalog veröffentlicht werden. Eine Weitergabe an 
Dritte erfolgt nicht. 


